
Ärztekammer Sachsen-Anhalt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 
 
 
Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungszeiten an einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte (WBS) 
 
Die Richtlinien über die Befugnis zur Weiterbildung für eine Facharztweiterbildung, 
einen zugehörigen Schwerpunkt und für eine Zusatz-Weiterbildung sind als allgemeine 
Verwaltungsvorschriften Grundlage für diese Kriterien und werden bei der Bemessung 
der Anerkennung von Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS zu Grunde gelegt. 
Die Entscheidungen werden auf der Grundlage der nachgewiesenen Leistungszahlen, 
der Struktur der Weiterbildungsstätte sowie deren personeller und materieller 
Ausstattung im Einzelfall getroffen. Hierzu finden die von den Fachkommissionen 
erarbeiteten und vom Vorstand beschlossenen Kriterien für die Anerkennung von 
Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS Anwendung. Für die zeitlichen 
Abstufungen sind die jeweils aufgeführten Kriterien vollständig zu erfüllen. Im Einzelfall 
kann davon abgewichen werden. 
Die Teilnahme an Evaluationen und Qualitätssicherungsmaßnahmen der 
Ärztekammer zur ärztlichen Weiterbildung wird bei der Entscheidung berücksichtigt. 
 
Zusatzbezeichnung Neurochirurgische Intensivmedizin  
 
(Vorstandsbeschluss 17.02.2021) 
 
Mindestvoraussetzungen  
 

personelle Voraussetzungen  

• FÄ/FA für Neurochirurgie - Zusatzweiterbildung Intensivmedizin  ja / nein 

• mehrjährig erfahren (mindestens 9 Monate ZB-Anerkennung) ja / nein 

• persönliche fachliche Eignung ja / nein 

• Vertretungsregelung ja / nein 

räumliche Voraussetzungen   

• Arztzimmer bzw. eigenes Sprechzimmer ja / nein 

• Internetverbindung ja / nein 

• mindestens 6 Beatmungsplätze/Überwachungsplätze ja / nein 
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Kognitive und Methodenkompetenz 
Kenntnisse 

Handlungskompetenz 
Erfahrungen und Fertigkeiten 

Vermittlung / 
Zahlen der WBS 

pro Jahr  
in Punkten 

 

Neurochirurgische Inhalte für die Zusatz-Weiterbildung Intensivmedizin  ___ / 12** 
 Intensivmedizinische Behandlung bei 

vital bedrohlichen neurochirurgischen 
Erkrankungen ja / nein  

 Intensivmedizinische Behandlung 
gebietsbezogener Krankheitsbilder, 
insbesondere bei oder nach 
neurochirurgischen Operationen und 
Verletzungen 

ja / nein  

 Tracheostomien ___ / 10*  

 Messung, Überwachung und Therapie 
von intrakraniellem Druck, zerebraler 
Perfusion und zerebralem Metabolismus 

ja / nein  

 Neurophysiologisches Monitoring und 
Langzeitneuromonitoring ___ / 25*  

 

*Richtzahlen, die vom Arzt in Weiterbildung (AiW) in der gesamten Weiterbildungszeit zu 
erfüllen sind. 

 
Bewertungsmaßstab 
 
** Inhalte zu 100% in der Kategorie erfüllt = 100% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
** Inhalte zu 75% in der Kategorie erfüllt   = 75% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
** Inhalte zu 50% in der Kategorie erfüllt   = 50% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
** Inhalte zu 25% in der Kategorie erfüllt   = 25% der erreichbaren Punktzahl in der Kategorie 
 

Relative Punkte anzuerkennende Weiterbildungszeit 

12 18 Monate 

8 12 Monate 

4 6 Monate  
 


